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Berufsständisches

 Warum denn 
nicht die 
Anti-Baby-
Pille eben 
mal schnell 

für die Helferin rezeptieren? 
Und für den netten Nachbarn, 
dessen Blutdruck häufiger in 
Wallung gerät, lässt sich doch 
auch das blutdrucksenkende 
Mittelchen verschreiben, das 

er schon über Jahre nimmt ...
Erst recht aber geht das doch wohl 

für den eigenen Gebrauch. Da ist es 
schließlich das eigene Risiko, und wer 
sollte es dem Zahnarzt verbieten, sich 
selbst beispielsweise ein Präparat im 
Rahmen einer Diabetes zu verordnen?! 
Als Zahnmediziner weiß man doch um 
die Wirkung von Arzneimitteln!

Solche Verschreibungen überschrei-
ten jedoch eindeutig die rechtlichen 
Befugnisse von Zahnärzten.

Rechtlich betrachtet geht es nämlich 
weder um das Können noch um das 
Wollen. Es ist keine ausschließliche Fra-
ge der Kompetenz, ob ein Zahnmedizi-
ner ein Medikament verordnen darf. Es 
ist eine Frage, die sich nur vor dem Hin-
tergrund der zahnärztlichen Approba-
tion beantworten lässt.

Nach § 1 Abs. 1 des Zahnheilkunde-
gesetzes bedarf einer Approbation als 
Zahnarzt, wer die Zahnheilkunde dau-
ernd ausüben will. Die Zahnheilkunde 
ist nach § 1 Abs. 3 Zahnheilkundegesetz 
definiert als »berufsmäßige auf zahn-
ärztlich wissenschaftliche Erkenntnis 
gegründete Feststellung und Behand-
lung von Zahn-, Mund und Kieferkrank-
heiten. Als Krankheit ist jede von der 
Norm abweichende Erscheinung im 
Bereich der Zähne, des Mundes und der 
Kiefer anzusehen, einschließlich der 
Anomalien der Zahnstellung und des 
Fehlens von Zähnen.«

Und genau in diesem Rahmen darf 
der Zahnarzt agieren. Das heißt, er darf 
Medikamente verordnen im Bereich 
des Zweiges der medizinischen Wis-

senschaft, für den er ausgebildet ist 
und auf den seine Approbation lautet. 

Folglich darf der Zahnarzt nur sol-
che Medikamente verordnen, die für 
die Behandlung von Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten notwendig sind. 
Denn genau hier zieht die Approbation 
die Grenzen für die Verschreibung von 
Arzneimitteln. 

Dies gilt im Übrigen genauso auch 
für den Eigengebrauch: Denn auch hier 
greift der umfassende Schutzgedanke 
der Verschreibungspflicht. Also auch 
für sich selbst unterliegt der Zahnarzt 
den Grenzen, die ihm durch seine Ap-
probation gesteckt werden.

Sicherlich wird es immer wieder 
auch Grenzfälle geben, die unterschied-
lich bewertet werden können. Man 
wird zur Verordnungsbefugnis der 
Zahnärzte zum Beispiel auch Arznei-
mittel rechnen können, die in den Be-

reich der Sedativa und Analgetika fal-
len. 

Dennoch ist grundsätzlich der Apo-
theker verpflichtet, ärztliche Verschrei-
bungen zu überprüfen. Zu dieser Prü-
fung gehört auch, ob die vorgelegte 
Verschreibung des Zahnarztes im Rah-
men der jeweiligen Approbation liegt. 
Stellt der Apotheker fest, dass die Ver-
schreibung gerade nicht durch die Ap-
probation abgedeckt ist, darf und muss 
er die Herausgabe des Medikamentes 
verweigern. Tut er’s trotzdem, ist das 
seine Sache, aber rechtlich nicht ge-
deckt.

Im Übrigen dürfen Ärzte auch keine 
Zähne behandeln, und das ist doch we-
nigstens ein gerechter Ausgleich, 
oder?

Haben Sie Fragen? Rufen Sie an, Frau 
Heike Nagel (Tel. (05 11) 8 33 91-110) hilft 
Ihnen gern weiter. l

Vom Wollen, vom Können und vom Dürfen...
Grenzen der Verschreibungsbefugnisse von Zahnärzten

Heike Nagel
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Gemäß § 6 der Weiterbildungsordnung 
wird die Weiterbildung unter verant-
wortlicher Leitung hierzu ermächtig-
ter Ärzte / Zahnärzte in einer Einrich-
tung der Hochschulen oder bei zur Wei-
terbildung ermächtigten Zahnärzten 
in einer Praxis durchgeführt. Die Wei-
terbildung auf dem Gebiet der Oralchi-
rurgie kann auch in einer kieferchirur-
gischen Abteilung eines Krankenhau-
ses stattfinden (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 2 
WBO).

n Fachgebiet Oralchirurgie:

Im Jahre 2003 hat auch die ZKN die Wei-
terbildung zum Fachzahnarzt / Fach-
zahnärztin für Oralchirurgie einge-
führt. 

Eine Praxis, Krankenhausinstitu
tion, Leiter einer kieferchirurgischen 
Abteilung eines Krankenhauses und 
Leiter einer Einrichtung der Hochschu-
len müssen für dieses Fachgebiet er-
mächtigt sein. 

Weiterbildungszeiten in einer aus-
schließlich von der Ärztekammer Nie-

Achtung …
… bevor Sie die Weiterbildung zum Fachzahnarzt / Fachzahn-
ärztin für Kieferorthopädie bzw. Oralchirurgie gemäß der 
Weiterbildungsordnung (WBO) der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen (ZKN) beginnen, beachten Sie folgende Hinweise:
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